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Abftand genommen und im Allgemeinen die Mauerdicke nach den aus der Erfahrung gewonnenen Regeln
fett gefiellt werden. Es gilt dies auch für thurmartige Gebäude auf geringer Grundfläche, für welche
der \Vinddruck befonders gefährlich werden kann. Man wird auch bei diefen die Mauerdicken nicht be—
rechnen können, fondern fich auf die Unterfuchung der Standfähigkeit des Bauwerkes befchränken müffen.

2) Regeln von Ro’ndelet.

Bei den Schwierigkeiten, die fich einer theoretifchen Ermittelung der Mauer—
Ptärken von Hochbauten entgegenftellen, ift man, wie bereits erwähnt, auf die An-

wendung von aus der Erfahrung abgeleiteten Regeln angewiefen. Unter diefen haben

die von Rondelefl”) aufgeftellten immer noch Anfpruch auf Beachtung und Mit-

theilung.

Diefelben ftützen fich auf Beobachtungen an einer großen Zahl von Gebäuden und gehen zunächft
von der Standfähigkeit frei fi;ehender, unbelaiteter Mauern aus. Für folche fand Rundelet Beifpiele in
den Ruinen der Villa des Kaifers Hadrian bei Tivoli, welche durch die Einwirkungen der Zeit auf die
Höhe herabgebracht zu fein fchienen, in welcher fie fich dauernd erhalten konnten.

Diefelben zeigen das übliche römifche Mauerwerk aus kleinen, durch reichlichen Mörtel zu einer
fetten Maße verbundenen Bruchfteinen und haben Verkleidung von opus retz'culatum und durchbindende,
bezw. begrenzende wagrechte Schichten von Backfteinen oder Tufl'fteinen. Bei der längften diefer Mauern

it’t die Dicke gleich dem elften Theil der Höhe.

Rondelez‘ nimmt für frei f’cehende unbelaftete Mauern drei Grade der Standfähig-

keit an: eine grofse, eine mittlere und eine geringe. Auf grofse Stabilität läfft fich

fchliefsen, wenn die Mauer den achten Theil, auf eine mittlere, wenn fie den zehnten

Theil und auf eine geringe, wenn fie den zwölften Theil der Höhe zur Dicke hat.

Dies gilt für Mauern, die bei gleich bleibender Richtung und Dicke keine Unter-

itützungen an den Enden haben.

Verändern die Mauern ihre Richtung oder treten, wie in den Gebäuden, ver—

fchieden gerichtete Mauern zufammen, um einen umfchloffenen Raum zu bilden, fo

ift die Standtähigkeit der Mauern von der Länge der einzelnen Maueritücke abhängig,

auf welche fie ihre Richtung beibehalten. Je kürzer fie find, um fo ftandfähiger

werden fie fein, da fie immer an den Enden durch die anders gerichteten Mauern

eine Stützung erhalten.

Das Verfahren Rondelet’s, den Einflufs der Länge einer Mauer auf die Stabilität

in Rechnung zu ftellen, ift nach feiner Angabe das Ergebnifs einer großen Menge

von Verfuchen, Beobachtungen und Rechnungen. Es befieht darin, dafs man in

dem aus Höhe AB (Fig. 711) und Länge A C der an den Enden durch Querwände

gettützten Mauer gebildeten Rechteck die

 

 
 

Fig. 7„_ Diagonale B C zieht, die Höhe in die dem

„ „ gewünfchten Grade der Stabilität entfprechende

1bc Anzahl von Theilen theilt (8, 10 oder 12),

z _ mit einem diefer Theile aus dem End-

3 punkte B der Höhe einen Bogen fchlägt und

* durch den Schnittpunkt diefes Bogens mit

5
der Diagonale die Lothrechte legt. Der Ab-

‚. Hand 1: der letzteren von der Höhenlinie A B

, _ iit dann die gefuchte Mauerdicke.

A ‘\_ Diefer Abftand x lafft fich auch leicht 
durch Rechnung finden. Es fei AB : h,

702) In: Trar'té théoriqu: et prah'que de 1’Brt d'! bätz'r. Bd. 3, Lief. 5. Paris 18c8. (S. 187) — fo wie in: Theoretifch—
praktifche Anleitung zur Kunft zu bauen, von ]. RONDELET. Bd. 4. Leipzig und Darmftadt‚ Wien 1835. (S. 122.)

Handbuch der Architektur. III. 2, a.
25

305.

Frei (lebende

Mauern.



306.

Umfaffungcn

von

eingefehoffigen

Gebäuden.

386

/z

AC:/‚ BI=BC:— und bc=x. Da nun BC:AC:B[:A: und da

n

+ " fo ift
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n [//z2 + [2

[ft 2. B. !: 10m, 12 : 4m und 71 : 8, fo ergiebt lich x : 0.454 m. Für die Ausführung

in Backftein würde man als Stärke 2 Stein : 0,51 m nehmen müffen, ein Mafs, das den üblichen An-

nahmen entfprechen dürfte.

Rondelel giebt nicht beftimmt an, für welches Mauermaterial feine Regel gelten

foll; er fcheint aber Backfteine oder andere regelmäßig geformte kleine Steine im

Auge gehabt zu haben. Nimmt man dies an, fo würde man für andere Mauer-

Materialien die gefundene Stärke mit den in Art. 298 (S. 374) angegebenen Verhältnifs—

zahlen zu multipliciren haben, um die entfprechende Mauerdicke zu beftimmen.

Das Verfahren gilt für beliebige eckige Grundrifsformen. Um es auch für den

Kreis anwenden zu können, erfetzte Rondelez‘ denfelben durch ein regelmäfsiges

Zwölfeck oder bef’timmte die Mauerdicke noch einfacher für eine Länge gleich dem

halben Halbmeffer des Kreifes. Die Ergebniffe follen dem Befund an ausgeführten

und lich bewährt habenden Gebäuden fehr gut entfprechen.

Die Stärke von Mauern, welche eine Balkendecke oder ein Dach tragen, macht

Rande/et nicht von ihrer Länge und Höhe, fondern von ihrer Höhe und der lichten

Gebäudetiefe abhängig, da diefelben zwar durch die Deckenbalken oder Binderbalken

gegenfeitig Unterftützung ihrer Standfähigkeit erhalten, andererfeits aber durch diefe

in Folge ihrer Biegfamkeit erfchüttert werden und die Gröfse der Durchbiegungen

und Erfchütterungen mit der Länge der

Balken und damit mit der Tiefe der Räume Fig. 712.

zunimmt.

Wie bei frei ftehenden Mauern aus

Länge und Höhe, fo wird bei Tragmauern

eingefchoffiger Gebäude aus lichter Gebäude-

tiefe und Höhe ein Rechteck gebildet, die

Diagonale gezogen und nun auf diefer vom

oberen Ende 1/12 der Höhe abgetragen. Der

Abftand der Lothrechten durch den fo ge-

fundenen Punkt von der Höhenlinie giebt die

gefuchte Mauerdicke (Fig 712).

Diefes Mafs x der Mauerdicke kann in derfelben Weife, wie das von frei
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itehenden Mauern berechnet werden Es fei A B : 11, A C: i und B c : —11? &;

danunßCtAC—_—Bczx und BC:l/7fi+fi‚ foift

In

12 |/ 1:2 + 12

Rom/det hat bei der Unterfuchung von 280 Gebäuden in Frankreich und Italien, aus alter und

neuer Zeit, gefunden, dafs bei folchen Gebäuden, welche ein Satteldach mit Daehbindern7 mit oder ohne

Balkendecke, hatten, welches ein Ausweichen der Mauern verhinderte, die geringf’te Dicke der in Schicht-

ßeinen oder Backfteinen gut hergeftellten Mauern 1/24 der lichten Tiefe des Gebäudes betrug.
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Fi‚€;-713- Für Gebäude von bafilikalem

Querfchnitt, bei denen alfo die Mauern

des höheren Gebäudetheiles durch die

/
 

 

     

B, \ Pultdächer der niedrigeren Unter-

b LQ\\_ ftützung erhalten (Fig. 71 3), giebt Ron-

. .\ delel als Regel, die ganze Höhe A B

3 \ des Raumes zu der Höhe des empor-

/
ragenden Theiles BE derfelben zu

/ _* _— addiren, davon 1/24 zu nehmen und

diefes auf der Diagonale des aus der

@ @ Höhe AB und der lichten Tiefe A C

gebildeten Rechteckes abzutragen und

dadurch den Punkt zu ermitteln,

AL %‚__ deffen Abitand öc von der Höhen-  
linie AB die Mauerdicke bef’cimmt.

Wenn A B : /z‚ B E: 111 und A C: !, fo beftimmt fich unter Beibehaltung

der früheren Bezeichnungen

(fa + in) ,

24 |//W2

Rondelez' macht die Dicke der Umfaffungsmauern mehrgefchoffiger Gebäude eben—

falls von der Höhe und Tiefe derfelben abhängig, unterfcheidet jedoch zwifchen Ge-

bäuden ohne und mit Mittelmauer oder mittlerer Unterftützung der Balken.

Bei den erfteren foll die geringfte Dicke der Mauer über dem Sockel 1/24 der

Summe von Gebäudetiefe und halber Gebäudehöhe gemacht werden, oder

‚+; ;.

24

Für eine mittlere Standfähigkeit [011 noch 1 Zoll (: 27 mm),

2 Zoll (: 54 mm) zugefetzt werden.

Bei den Gebäuden mit einer Mittelmauer wird die Mauerdicke zu 1/24 der

Summe von halber Gebäudetiefe und Gebäudehöhe angenommen, alfo

bc:x:

x:

für eine grofse
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Rande/et giebt nicht an, ob die Mauern in den oberen Gefchoffen fchwächer

gemacht werden follen, als die durch die Berechnung für das Erdgefchofs gefundenen.

Es läfft fich dies nur vermuthen. Man erhält übrigens paffende Mauerdicken, wenn

man die Rechnung für jedes Stockwerk durchführt und die über dem Fufsboden des—

felben vorhandene Höhe bis zum Hauptgefims in Rechnung flellt.

Zur Befiimmung der Dicke von Scheidemauern foll man nach Rande/el zur

Tiefe des Raumes, welcher durch eine Scheidemauer getheilt werden foll, die Stock—

werkshöhe addiren und von diefer Summe 1\’36 nehmen. Bei Verwendung von Back-

f’ceinen und natürlichen Steinen mittlerer Feftigkeit foll man das gefundene Mafs

um 1/2 Zoll (:131/2 mm) für jedes Stockwerk über dem Erdgefchofs vergrößern, um

die Mauerdicke in letzterem zu beftimmen. Bei Steinen geringer Feftigkeit foll man

dagegen für jedes Stockwerk 1 Zoll (: 27 mm) zurechnen.
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Bei Holz-Fachwerkwänden, welche mit Gyps ausgemauert und beiderfeits ge-

putzt find, foll die Hälfte der für eine Mauer an derfelben Stelle nöthigen Dicke

hinreichen; für leichte Scheidewände, welche keine Balken zu tragen haben, 1,-’4 der

nach der Regel beftimmten Dicke.

3) Uebliche Wandftärken.

a) Mauern aus Backfteinen.

Bei der Feftltellung der Mauerf’tärken wird immer der Kofienerfparnifs wegen

das Beitreben vorhanden fein, unter Berückfichtigung genügenden Widerftandes gegen

die Witterungseinflüffe und ausreichender Tragfähigkeit für die gegebenen Belaitungen

mit dem geringf’ten zuläffigen Mafse auszukommen. Ueber diefes find nun in den

verfchiedenen Gegenden fowohl die aus der Erfahrung gefchöpften Angaben, als auch

die Beftimmungen der Bau-Polizei verfchieden. Theils hängt dies mit der Ver-

fchiedenartigkeit der zur Verwendung gelangenden Bauftoffe, theils mit der von Alters

her üblichen örtlichen Bauweife zufammen. In Deutfchland ill". der Backfteinbau

namentlich im Norden zur Ausbildung gelangt, und da in der gröfsten Stadt wohl

die mannigfaltigften Erfahrungen vorauszufetzen find, fo dürfte es fich empfehlen,

hier befonders die Berliner Verhältnier zu berückfichtigen.

Bei den Umfafi'ungsmauern der Gebäude unterfcheidet man häufig zwifchen

Front- und Giebelmauern, wobei man annimmt, dafs die erfieren durch Balkenlagen

belaftet find. Da dies jedoch auch bei den Giebelmauern der Fall fein kann, fo

müffen dann für diefe die gleichen Regeln, wie für Frontmauern gelten.

Faft allgemein giltig iPc wohl die Regel, dafs man die belafteten Umfaffungs—

mauern gewöhnlich nicht unter 11/2 Stein, mindel’cens aber 1 Stein ftark, mit Rück—

ficht auf genügenden Schutz gegen die Witterung, zu machen habe (vergl. Art. 300,

S. 375)

Dies gilt fowohl für eingefchoffige Gebäude, als auch für das oberf’ce Stock-

werk mehrgefchoffiger Gebäude.

Eben fo verfährt man wohl allgemein nach dem Grundfatze, bei mehrltöckigen

Gebäuden der Mauerdicke des oberl’ten Stockwerkes für jedes darunter befindliche

dann 1/2 Stein zuzufetzen, wenn die Balken auf Mauerlatten aufzulagern find, für

welche der Mauerabfatz die Unterftützung bieten foll, dagegen Erfparniffe in diefer

Beziehung zuzulaffen und diefen Zufatz von 1/2 Stein nur alle zwei Stockwerke einzu-

führen, wenn keine Mauerlatten Verwendung finden oder diefe den Mauern vorge-

lagert find (vergl. hierüber Art. 302, S. 376).

Mit Rückficht auf genügende Standfzihigkeit begnügt man fich mit diefen Mauer-

ltärken nur bis zu gewiffen gröfsten Mafsen der umfchloffenen Räume, über welche

allerdings die Meinungen etwas verfchieden find.

Nach Selm/z 703), der die Berliner Verhältnifl'e im Auge hat, ift die äufsere belaflete Frontwand im

ober1'ten Gefchofs 11/2 Stein fiark aufzuführen, wenn die Stockwerkshöhen 3,5 bis 4,5111, die Zimmertiefen

5,0 bis 7,0m und die Zimmerlängen höchflens 9,43m betragen. Für jedes tiefer liegende Gefchofs il't ge-

wöhnlich 1/2 Stein zuzulegen. Sind jedoch die Stockwerke nicht über 4,4)!!! hoch und ifi; das Gebäude

zwifchen andere Häufer eingebaut, fo braucht diefe Verftärkung nur alle zwei Stockwerke vorgenommen

zu werden.

Nach Lang 7“) find die Frontmauern im oberften Gefchol's 11/2 Stein fiark aufzuführen bei einer

703) In: Die Fachfchule des Maurers. Leipzig 1887. S. 243.

701) In: BREYMANN, G. A. Allgemeine Bau—Conflructions-Lehre u. f. w. Neu bearbeitet von H. LANG. Theil I:

Conftructionen in Stein. 5. Aufl. Stuttgart 1881. S. 281.


